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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Steuerrechtliche Regelungen für Wasserkraftwerke in 
Deutschland 

 

Gefragt wird nach dem Steuersystem für Wasserkraftwerke und ihre Erzeugnisse in Deutschland. 

1. Besteuerung der Einkünfte aus Wasserkraftwerken 

Die Besteuerung der Einkünfte, die mit Wasserkraftwerken erzielt werden, unterliegt grundsätz-
lich den allgemeinen Regelungen der Unternehmensbesteuerung und ist daher von der Rechts-
form des Unternehmens abhängig, das das Wasserkraftwerk betreibt. Der Betrieb eines Wasser-
kraftwerks stellt einen Gewerbebetrieb dar. Natürliche Personen unterliegen daher mit einem sol-
chen Betrieb der Einkommensteuer (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) und der Gewerbesteuer. Kör-
perschaften (also insbesondere Kapitalgesellschaften) unterliegen der Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Personengesellschaften werden transparent besteuert, so dass ihre Gesellschafter 
je nach Rechtsform der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer unterliegen; zudem unter-
liegt die Personengesellschaft selbst der Gewerbesteuer. 

Nach der Verordnung über die steuerliche Begünstigung von Wasserkraftwerken (WasKwV) vom 
26. Oktober 1944 gilt für Anlagen, deren Baubeginn in die Zeit vom 1. Januar 1938 bis zum 31. 
Dezember 1990 fiel, eine Halbierung der oben genannten Ertragsteuern für die Dauer von 20 Jah-
ren seit Betriebsbeginn. Auch unter Berücksichtigung von Fällen, in denen der Betriebsbeginn 
nach 1990 erfolgt ist, dürfte die noch fortgeltende Verordnung heute kaum noch einen Anwen-
dungsbereich haben. 

2. Besteuerung von Strom aus Wasserkraftwerken 

Der in Wasserkraftwerken erzeugte Strom unterliegt nach dem Stromsteuergesetz (StromStG) 
grundsätzlich der Stromsteuer. Von der Stromsteuer befreit ist Strom, der in Anlagen mit einer 
elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Megawatt aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
und vom Betreiber der Anlage am Ort der Erzeugung zum Selbstverbrauch entnommen wird (§ 9 
Abs. 1 Nr. 1 StromStG). Zu Strom aus erneuerbaren Energieträgern gehört auch der Strom, der 
ausschließlich aus Wasserkraft erzeugt wird (§ 2 Nr. 7 StromStG). Der Betreiber des Wasserkraft-
werks muss den Strom also zum Selbstverbrauch entnehmen, so dass ein Stromhandel und eine 
Wettbewerbssituation vermieden werden; wird daneben aus Wasserkraft erzeugter Strom 
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eingespeist, ist dieser eingespeiste Strom nicht steuerfrei.1 Die Steuerbefreiung wurde im Jahr 
2019 auf Strom zum Selbstverbrauch beschränkt, um den Anforderungen des EU-Beihilferechts 
zu genügen.2 Darüber hinaus unterliegt die Lieferung von Strom aus Wasserkraftwerken ohne Be-
sonderheiten der Umsatzsteuer zum allgemeinen Steuersatz von 19 %. 

*** 

 

1 Bongartz/Schröer-Schallenberg, Verbrauchsteuerrecht, 4. Aufl. 2023, Rn. J 57, 61. 

2 BT-Drs. 19/8037, S. 1, 23, 37. 
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